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Einschätzung muß parteilich und damit zugleich objektiv 
sein. Das verlangt in erster Linie, daß diese Einschätzung 
alle wesentlichen Seiten der Persönlichkeit, gemessen 
an den Anforderungen des Untersuchungsführers und unter 
Berücks.ichtigung der subjektiven Leistungsvoraussetsungen 
des Einzuarbeitenden, real und differenziert erfassen muß. 
Der Betreuer hat den Einzuarbeitenden stets in seiner 
Entwicklung und Veränderung zu beurteilen. Das heißt, er 
muß Entv/icklungsfortschritte feststellen und es verste
hen, sie dem Einzuarbeitenden bewußt zu machen. Er muß 
aber auch zeitweilige Stagnation, Erscheinungen der Über
oder Unterfcrderung oder Anzeichen für persönliche 
Konflikte rechtzeitig erkennen und in angemessener Weise 
darauf reagieren.
Er soll sich bei der Erarbeitung seiner po 
Schätzung auf das Kollektiv stützen. Ein d 
angehen ist zugleich eine wesentliche
der selbstkritischen Eeurteilun

feiges h.er- 
~rür ihn bei . 
u-gkeit zur

Einschätzung aas _inzuaroei.z enc^r- uer netreu er muß bei 
cer Erarbeitung seiner Einsrjc%zyl£ auch Urteile und 
Meinungen des hinzuarbey^nfS^n über die Wirksamkeit und 
Gestaltung des Einarbai^unÄsprozesses kritisch verar- 
beiten können.

Aufbauend auf seinen Lebenserfahrungen und gesammelten [Erkennt
nissen sollte der Betreuer ständig bestrebt sein, durch geeignete 
Maßnahmen des Selbststudiums, Gespräche mit anderen erfahrenen 
Angehörigen der Diensteinheit sowie weitere Formen der Qualifi
zierung, seine Fähigkeit zur Beurteilung von Untersuchungsführern 
weiter zu vervollkommnen.

(3) Der- Betreuer muß bereit und in der Lage sein, gegenüber dem 
einzuarbeitenden Angehörigen Geduld und Verständnis aufzubringen 
und das Mittel der helfenden Kritik richtig einzusetzen.

Ein grundlegendes Erfordernis an das Auftreten und Verhalten des 
Betreuers ist seine Fähigkeit, mit dem Einzuarbeitenden geduldig 
und verständnisvoll zusammenzuarbeiten und beharrlich die Ziele 
und Inhalte des Einarbeitungsprozesses zu realisieren. Diese Eigen-
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